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§ 73a EisbG Vorlage von Verträgen
und Urkunden

 EisbG - Eisenbahngesetz 1957

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.01.2022

(1) Die Zuweisungsstelle ist verp ichtet, abgeschlossene Verträge oder erstellte Urkunden über die Zuweisung von

Fahrwegkapazität und abgeschlossene Verträge oder erstellte Urkunden über die Gewährung des

Mindestzugangspaketes innerhalb eines Monats nach Vertragsabschluss oder Urkundenerstellung der Schienen-

Control Kommission vorzulegen. Die abgeschlossenen Verträge über die Zuweisung von Fahrwegkapazität und

abgeschlossene Verträge über die Gewährung des Mindestzugangspaketes sind im Falle des § 62 Abs. 3 auch dem

Eisenbahninfrastrukturunternehmen unverzüglich von der Zuweisungsstelle vorzulegen; hat die Zuweisungsstelle

nicht auch die Funktion einer entgelterhebenden Stelle wahrgenommen, sind die Verträge auch der

entgelterhebenden Stelle unverzüglich von der Zuweisungsstelle vorzulegen.

(2) Abs. 1 erster Satz gilt auch für Betreiber einer Serviceeinrichtung im Hinblick auf Verträge über die Gewährung des

Zuganges zu Serviceeinrichtungen, einschließlich des Schienenzuganges, und die Gewährung von Serviceleistungen

oder im Hinblick auf Urkunden, in denen die Gewährung des Zuganges zu Serviceeinrichtungen, einschließlich des

Schienenzuganges, und die Gewährung von Serviceleistungen dokumentiert sind.
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